
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1960/3/14 8Os49/60
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.03.1960

Norm

StPO §134

Rechtssatz

Mag auch das fortgeschrittene Alter eine gewisse Enthemmung und eine Steigerung der libido zur Folge haben, so

bieten die bei jedem Menschen über siebzig Jahren ganz durchschnittlich und in der Regel auftretenden Erscheinungen

von Senilität noch keinen Anlaß, die strafrechtliche Verantwortlichkeit des Betre9enden (für Sittlichkeitsdelikte) in

Frage zu stellen. Nur wenn im Einzelfall Anhaltspunkte dafür vorlägen, daß die Verfallserscheinungen in geistiger

Beziehung überdurchschnittliche sind oder daß als Folge des hohen Alters Störungen in der Psyche festzustellen sind,

könnte sich nach Lage des Einzelfalles die Notwendigkeit einer psychiatrischen Untersuchung eines solchen Täters

ergeben.
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